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Vorwort zur 2. Auflage 

Als zweite Auflage geht dieses Buch im Haupttext unverändert in den Druck. Die 
Einarbeitung von Hinweisen auf zwischenzeitliche Literatur hätte eine durchge-
hende Überarbeitung erfordert. Ich hätte den Text außerdem an vielen Stellen an-
ders formulieren müssen, um ihn der Ausdrucksweise anzupassen, die ich heute 
verwenden würde. Das alles hätte nach meinem Urteil nicht genug Ertrag für den 
Leser gebracht, um Aufwand und Kosten zu lohnen. Außerdem wäre dadurch der 
jetzt wieder vorgelegte Text, auf den andere Publikationen Bezug nehmen, vom 
Markt verschwunden. Diese Gründe haben mich bestimmt, von einer Umarbei-
tung abzusehen. 

Nur in einem Punkte erschien mir ein Eingriff lohnend. Die Darstellung dieses 
Buches folgt einer evolutionären und damit einer historischen Perspektive. Die-
se Entscheidung war im wesentlichen im Blick auf den Stand der rechtssoziologi-
schen Forschung getroffen worden. Es gab und es gibt auch heute keine Rechts-
soziologie als systematische Theorie. Dies begünstigt den Eindruck, als ob das 
systematische Nachdenken über das Recht der Rechtswissenschaft vorbehalten 
bleiben müßte. Entsprechend hatte die erste Auflage dieses Buches mit ‹Fragen an 
die Rechtstheorie› geendet. Diese Vorstellung möchte ich korrigieren. 

Schon im allgemeinen setzen evolutionäre und systematische Darstellungen 
einander wechselseitig voraus, da ja Evolution nur auf Grund von abweichender 
Reproduktion von Systemen möglich ist. Im übrigen hat die allgemeine System-
theorie auf Grund von Arbeiten im Forschungsbereich selbstreferentieller Syste-
me im letzten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte erzielt. Man kann geradezu von 
einem Paradigmawechsel sprechen, der das Konzept der Umweltoffenheit durch 
das Konzept der Selbstreferenz ersetzt, die dann ihrerseits es ermöglicht, Offenheit 
und Geschlossenheit eines Systems zu kombinieren. Die damit gewonnenen Ein-
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VIII Vorwort zur 2 . Auflage

sichten geben auch einer soziologischen Theorie des Rechtssystems neue Chancen. 
Vor allem läßt sich die für dieses Buch zentrale Differenz von normativen und ko-
gnitiven Erwartungen benutzen, um zu zeigen, daß und wie ein Rechtssystem sei-
ne Autonomie handhabt, indem es zugleich als normativ geschlossenes und als 
kognitiv offenes System operiert. 

Dieser Gedanke verändert auch die soziologische Charakterisierung von 
Rechtswissenschaft und Rechtstheorie. Um wenigstens anzudeuten, welche Per-
spektiven sich daraus ergeben, habe ich den bisherigen durch einen neu geschrie-
benen Schluß zum Thema Rechtssystem und Rechtstheorie ersetzt. Im übrigen ist 
nur die Bibliographie um einige neuere Titel ergänzt worden. 

Niklas LuhmannBielefeld, im Mai 1983 



[1]*Einführung

Alles menschliche Zusammenleben wird direkt oder indirekt durch Recht geprägt. 
Ähnlich wie Wissen ist Recht ein nicht wegzudenkender, alles durchdringender 
gesellschaftlicher Tatbestand. Kein Lebensbereich – weder die Familie noch die 
Religionsgemeinschaft, weder die wissenschaftliche Forschung noch die innerpar-
teiliche Pflege politischer Einflußlinien – findet ohne Recht zu einer dauerhaften 
sozialen Ordnung. Immer steht soziales Zusammenleben schon unter normati-
ven Regeln, die andere Möglichkeiten ausschließen und mit ausreichendem Erfolg 
verbindlich zu sein beanspruchen. Dabei mag der Grad rechtsatzmäßiger Formu-
liertheit und verhaltensbestimmender Effektivität von Bereich zu Bereich variie-
ren, ein Mindestbestand an Rechtsorientierung ist überall unerläßlich.

Um so mehr erstaunt, daß diese Tatsache des Rechts Soziologen wenig be-
schäftigt. Kaum, daß ‹Rechtssoziologie› in den Vorlesungsverzeichnissen der Uni-
versitäten auftaucht, und wenn, dann wird die Aufgabe eher von Juristen als von 
Soziologen wahrgenommen. Ein Zusammenhang dieses Fachs mit der neueren 
soziologischen Theorieentwicklung fehlt völlig. Eher bestehen Verbindungen 
zur rechtswissenschaftlichen Grundlagendiskussion. Empirische Forschungen 
auf dem Gebiete der Rechtssoziologie lassen sich noch an den Fingern abzäh-
len, wenngleich das Interesse in den letzten Jahren zunimmt. Im Vergleich mit 
anderen Bereichen soziologischer Forschung – etwa Familiensoziologie, Organi-
sationssoziologie, politischer Soziologie, Schichtung und Mobilität, Rollentheo-
rie – liegt die Rechtssoziologie weit zurück. Man kann sich fragen, ob es über-

 * In eckigen Klammern ist die Paginierung der ersten Auf lage angegeben. Die Angaben be-
zeichnen jeweils den Beginn der betreffenden Seite im Original. Bei einem Seitenumbruch 
innerhalb eines Wortes steht die Seitenzahl vor dem nächsten Wort.
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 2 Einführung

haupt eine soziologische Rechtssoziologie gibt. Rechtssoziologie könne, so hatte 
Hermann Kantorowicz den auf dem ersten deutschen Soziologentag versam-
melten Soziologen entgegengehalten, nur von Juristen im Nebenamt fruchtbar be-
trieben werden.1 Die Fruchtbarkeit ist ausgeblieben, und noch heute scheint es 
sich im wesentlichen um ein Desiderat der Juristen zu handeln, die sich Hilfe bei 
der Urteilsfindung und Begründungserleichterungen, vielleicht auch rechtspoliti-
schen Rat wünschen.

Warum ist die Rechtssoziologie für Soziologen so schwierig?
Für den Soziologen liegt es auf der Hand, auf die Rechtswissenschaft zu ver-

weisen, unter deren begriff licher Kontrolle das Recht sich zu ungeheurer Kompli-
ziertheit entfaltet hat. Ohne mühselige Spezialstudien sei ein Eindringen in diese 
Materie nicht möglich. Wer nicht wisse, was zum Beispiel Rechtskrafterstreckung, 
negatorische Klage, Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, Plangewährleistung, 
Verkehrssicherungspflicht usw. sei, stehe letztlich als Dilettant da und könne über 
Rechtssachen nicht urteilen. Ohne Verständnis für die Begriffe, Denkfiguren und 
Argumentationsmittel des Juristen sei auch soziologisch nicht weiterzukommen. 
Wie solle man zum Beispiel prüfen, ob die soziale Herkunft des Richters seine 
Rechtsprechung [2]beeinflusse, wenn man nicht beurteilen könne, ob er seine Ar-
gumente und Entscheidungen richtig oder falsch oder mit rechtlich gerade noch 
tragbarer, aber signifikanter Verbiegung einsetze?

Ein anderes Bedenken geht darauf zurück, daß das Recht unmittelbar oder 
mittelbar in wohl alle Lebensbereiche ausstrahlt und empirisch daher schwer 
als Sonderphänomen zu isolieren ist. Eine Rechtssoziologie, die diese Veräste-
lungen verfolgen wollte, müßte nicht nur das rechtswissenschaftliche Wissen in 
sich aufnehmen; sie müßte auch Soziologie schlechthin sein und gleichsam als 
allgemeiner Auskunftsschalter der Soziologie für Juristen dienen. Diese Aufgabe 
ist jedoch praktisch undurchführbar. Nicht zufällig haben gerade die erfolgrei-
chen speziellen Soziologien wie Familiensoziologie, Organisationssoziologie, po-
litische Soziologie und heute zunehmend auch Wissenschaftssoziologie soziale 
Systeme zum Thema, die sich in der sozialen Wirklichkeit selbst abgrenzen. In 
anderen Fällen wie in der Jugendsoziologie oder im Forschungsbereich Schich-
tung und Mobilität sind relativ gut operationalisierbare Gegenstandsbegrenzun-
gen vorgegeben. Wo sich im Forschungsfeld keine Grenzen abzeichnen, befinden 
sich Spezialsoziologien in der kritischen Lage, entweder dem Anspruch nach all-
gemeine soziologische Theorie zu sein oder zu verkümmern. Dies ist der Wis-
senssoziologie widerfahren in dem Versuch, kognitive Orientierung zum Thema 
einer Spezial soziologie zu machen. Und dies widerfährt – in genauer Parallele 

1 Rechtswissenschaft und Soziologie. Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages 
1910. Tübingen 1911, S. 275–309 (278).



 Einführung 3

dazu, deren Gründe wir aufdecken werden – einer Rechtssoziologie, sofern sie 
die normative Orientierung im ganzen zum Thema einer Spezialsoziologie ma-
chen will.2

Gegenwärtig besteht die Tendenz, diesen Schwierigkeiten auf eigentümliche 
Weise auszuweichen: Man fordert einerseits für das Spezialfach Rechtssoziolo-
gie einen besonderen Bezug zum Recht. Nicht jedes Betreten eines Warenhauses 
ist rechtssoziologisch interessant, weil beim Ausrutschen auf zu glatt gebohnerter 
Treppe die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers eine Haftungsgrundlage 
abgeben würde. Vielmehr muß es sich um Verhalten in oder gegenüber Rollen 
handeln, die in besonderer Weise thematisch-zentral mit Recht befaßt sind, um 
Reaktionen auf Gesetzesänderungen, um abfragbare Meinungen zu bestimmten 
Rechtsfragen und dergleichen. Andererseits eliminiert man gerade dadurch das 
Recht selbst in seiner Gesamtheit, in seiner Komplexität, in seiner gesellschaftli-
chen Funktion in seiner allgegenwärtigen Hintergründigkeit als Möglichkeit, auf 
die man zurückgreifen kann. Das Recht verschwindet aus der Rechtssoziologie.3 
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen einige [3]sich zu Schwer-
punkten einer neuen, empirisch forschenden Rechtssoziologie zu entwickeln 
beginnen.4

Ein Ausweg besteht darin, den Blick vom Recht weg auf den Juristen zu lenken. 
Damit kommt der Soziologe auf vertrauten Grund. Er kann, anknüpfend an einen 
Hauptbegriff der neueren Soziologie, die Rolle des Juristen untersuchen. Dabei 
stößt er auf verschiedenartige Ausprägungen, auf Rollen des Richters, des Anwalts, 
des Verwaltungsjuristen, des Wirtschaftsjuristen, des Verbandssyndikus. Deren 
Zusammenspiel könnte interessieren, ihr professioneller Zusammenhalt und im 
einzelnen zum Beispiel die Frage, wieweit darin Gemeinsamkeiten liegen, die 
ein funktionelles Gegeneinanderspiel ermöglichen, Konflikte entschärfen, wech-
selseitige Kontrolle versachlichen. Die Rollentheorie legt weiter die Frage nahe, 
wieweit Rollenerwartungen miteinander konsistent sind und welche Schutzvor-
kehrungen und Verhaltensstrategien dazu dienen, Widersprüche in den Rollen-

2 Mit dieser Begründung bezweifelt z. B. Julius Stone, Social Dimensions of Law and Justice. 
London 1966, S. 28 ff, die Möglichkeit einer eigenständigen Rechtssoziologie.

3 Mit aller Ausdrücklichkeit z. B. bei Paul Trappe in seiner Einleitung zu: Theodor Geiger, 
Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. Neuwied–Berlin 1964. Vgl. auch ders., Zur Situa-
tion der Rechtssoziologie. Tübingen 1968, insbes. S. 19 ff.

4 Als einen internationalen Forschungsüberblick vgl. Renato Treves (Hrsg.), La sociologia 
del diritto. Mailand 1966; engl. Übers. Renato Treves/Jan F. Glastra van Loon (Hrsg.), 
Norms and Actions. Den Haag 1968, sowie Renato Treves (Hrsg.), Nuovi sviluppi della so-
ciologia del diritto. Mailand 1968. Vgl. auch die mehr programmatischen Ausführungen von 
Gottfried Eisermann, Die Probleme der Rechtssoziologie. Archiv für Verwaltungssozio-
logie – Beilage zum gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg 2 No. 2 (1965), 
S. 5–8.



 4 Einführung

erwartungen zu überbrücken, es dem Anwalt zum Beispiel ermöglichen, die Inter-
essen seines Klienten und zugleich das Recht würdig zu vertreten.

Diesen Überlegungen stehen Untersuchungen nahe, die den Juristen als Beruf 
sehen. Dabei rückt entweder der Gedanke der Karriere in den Vordergrund, die 
Frage also, wie sich bestimmte Merkmale (gesellschaftliches Herkommen, Ausbil-
dungserfolg, Alter, Bewährung in bestimmten Rollen, Konfession, politische Be-
ziehungen usw.) zeitlich gesehen auf Positionen verteilen; wer, mit anderen Wor-
ten, mit welchen Merkmalen wann wohin kommt. Oder man fragt nach dem Grad 
der Professionalisierung des Berufs und meint damit einerseits den Besitz von 
nicht allgemein zugänglichem Wissen und zum anderen die Frage, wieweit die da-
mit verbundenen Chancen durch ein spezifisches Berufsethos gebunden werden.

Derartige Forschungen5 sind nach Ansatz, begriff licher Explikation und 
[4]Methode nicht auf eine vorherige Klärung des Rechts selbst und seiner ge-
sellschaftlichen Funktion angewiesen. Sie lassen sich in der gleichen Weise auch 
für Mediziner, Unternehmer, Theologen, Soldaten, Architekten usw. durchführen. 
Der Bezug auf die besondere Thematik der Rolle oder des Berufs dient nur dem 
Herausschneiden eines engeren Untersuchungsfeldes und der Vorgabe einiger 
Randbedingungen – etwa des Problems des Todes für den Mediziner und, in an-
derer Weise, den Soldaten oder des Konfliktes für den Juristen. Theoretische Ver-
zahnungen verbinden diese Forschungen nicht mit der Rechtssoziologie, sondern 
mit der Rollentheorie und der Berufssoziologie: Von dort her erhalten sie Anre-
gungen, und dorthin liefern sie generalisierbare Ergebnisse ab.

Ähnlich steht es mit einer zweiten Gruppe von Bemühungen, mit Versu-
chen, das Verhalten kleiner, mit Rechtsentscheidungen befaßter Gruppen, nament-
lich Richtergremien, zu klären. Dabei werden Fragestellungen und Techniken der 

5 Einige Beispiele sind: Walter Richter, Die Richter der Oberlandesgerichte in der Bun-
desrepublik. Eine berufs- und sozialstatistische Analyse. Hamburger Jahrbuch für Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik 5 (1960), S. 241–259, und dazu Ralf Dahrendorf, Be-
merkungen zur sozialen Herkunft und Stellung der Richter an Oberlandesgerichten. Ein 
Beitrag zur Soziologie der deutschen Oberschicht. Ebda., S. 260–275; Walter Richter, 
Zur soziologischen Struktur der deutschen Richterschaft. Stuttgart 1968; Klaus Zwing-
mann, Zur Soziologie des Richters in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1966; Johan-
nes Feest, Die Bundesrichter. Herkunft, Karriere und Auswahl der juristischen Elite. In: 
Wolfgang Zapf (Hrsg.), Beiträge zur Analyse der deutschen Oberschicht. München 1965, 
S. 95–113; Wolfgang Kaupen, Die Hüter von Recht und Ordnung. Neuwied-Berlin 1969; 
Walter O. Weyrauch, Zum Gesellschaftsbild des Juristen. Neuwied–Berlin 1970; Wolf-
gang Kaupen/Theo Rasehorn, Die Justiz zwischen Obrigkeitsstaat und Demokratie. Neu-
wied–Berlin 1971. Für Anwälte siehe vor allem amerikanische Untersuchungen, namentlich 
Jerome E. Carlin, Lawyers on Their Own. A Study of Individual Practitioners in Chicago. 
Brunswick/N. J. 1962; Erwin O. Smigel, The Wall Street Lawyer. Professional Organization 
Man? New York–London 1964.
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Kleingruppenforschung übernommen, die sich in ganz anderen Zusammenhän-
gen (etwa in der Betriebssoziologie und in experimentell gebildeten Gruppen) be-
währt haben. Man findet im Richtergremium gleichsam ein ‹natürliches Experi-
ment›, ein relativ isoliert operierendes, überschaubares Kleinsystem, und kann 
dann die Auswirkung von verschiedenen Faktoren wie gesellschaftlichem Status, 
Sympathien, Interaktionshäufigkeiten, Kompetenz auf die Überwindung interner 
Meinungsverschiedenheiten beobachten bzw. durch Fragebogen und Interviews 
erheben. Das Hauptinteresse gilt bisher einer sehr begrenzten Problemstellung: 
Wieweit sich gesellschaftliche Schichtungsunterschiede und ideologische Vorur-
teile auf den gerichtlichen Entscheidungsprozeß auswirken bzw. in ihm neutra-
lisiert werden können.6 An die Stelle der Frage nach Recht und Unrecht, die die 
Beteiligten interessiert, wird die Frage gesetzt, wessen Meinung sich von welchen 
Faktoren getragen in der Entscheidung durchsetzt. Dabei [5]rückt nicht nur das 
Recht selbst, sondern auch der eigentliche Entscheidungsprozeß, die richterliche 
Interaktion, das Rechtsgespräch, aus dem Blick.7

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, anstelle des Rechts Meinungen über das 
Recht zum Forschungsthema zu machen und mit den durchgebildeten Techniken 
der modernen Meinungsforschung zu erheben. Man hofft, aus solchen Untersu-
chungen etwas über die Verbreitung von Rechtskenntnissen in der Bevölkerung 
zu erfahren und ermitteln zu können, welche Einstellungen zum Recht selbst und 

6 Vgl. für die ältere Literatur die Bibliographie von Glendon Schubert, Behavioral Research 
in Public Law. The American Political Science Review 57 (1963), S. 433–445; ferner vor al-
lem Fred Strodtbeck/Rita M. James/Charles Hawkins, Social Status in Jury Delibera-
tions. American Sociological Review 22 (1957), S. 713–719; Fred Strodtbeck, Social Process, 
The Law and Jury Functioning. In: William M. Evan (Hrsg.), Law and Sociology. Glencoe/Ill. 
1962, S. 144–164; Glendon Schubert, Quantitative Analysis of Judicial Behavior. Glencoe/
Ill. 1959; ders. (Hrsg.), Judicial Decision-Making. New York–London 1963; ders. (Hrsg.), 
Judicial Behavoir. A Reader in Theory and Research. Chigago 1964; ders., The Judicial Mind. 
Evanston 1965; Harry Kalven/Hans Zeisel, The American Jury. Boston 1966; Joel B. 
Grossman/Joseph Tanenhaus (Hrsg.), Frontiers of Judicial Research. New York 1969; als 
Symposien: Jurimetrics. Law and Contemporary Problems 28 (1963), S. 1–270, und Social 
Science Approaches to the Judicial Process. Harvard Law Review 79 (1966), S. 1551–1628. Den 
neuesten Überblick vermittelt Hubert Rottleuthner, Zur Soziologie richterlichen Han-
delns. Kritische Justiz 1970, S. 282–306, 1971, S. 60–88.

7 Den letzten Gesichtspunkt hat J. Woodford Howard, Jr., On the Fluidity of Judicial Choice. 
The American Political Science Review 62 (1968), S. 43–56, zum Gegenstand einer beach-
tenswerten Kritik gemacht. Die unzureichende Berücksichtigung des Rechts selbst in sei-
ner vollen Komplexität beanstanden zum Beispiel Wallace Mendelson, The Neo-Behav-
ioral Approach to the Judicial Process. A Critique. The American Political Science Review 57 
(1963), S. 593–603; Theodore L. Becker, Political Behavioralism and Modern Jurisprudence. 
A Working Theory and Study in Judicial Decision-Making. Chicago 1964, und Lon L. Fuller, 
An Afterword: Science and the Judicial Process. Harvard Law Review 79 (1966), S. 1604–1628.
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zu der das Recht betreuenden Organisation, vor allem zur Justiz, vorherrschen.8 
So wäre es wichtig zu wissen, ob Rechtskenntnisse mit Schichtenzugehörigkeit 
variieren, ob Alter, Erziehung, Geschlecht, Gruppenzugehörigkeit Unterschie-
de in der Einstellung zu bestimmten Rechtsfragen ergeben, und anderes mehr. 
Praktische Bedeutung gewinnen solche Untersuchungen im Zusammenhang mit 
der Frage, wie Rechtsänderungen in der Bevölkerung aufgenommen werden und 
zur Wirkung kommen – ob sie das beabsichtigte Verhalten erzeugen oder an Un-
kenntnis oder Traditionalismus oder Gegeninteressen entgleisen.9 Aber faktisch 
werden gar nicht Meinungen erhoben, geschweige denn Handlungsbereitschaften, 
sondern Antworten.10

Typisch sieht man hier, daß der Erkenntniswert solcher Untersuchungen stark 
an die jeweils erfaßten Rechtsthematiken gebunden ist. Die Verbreitung von Wis-
sen über Mietrecht läßt keine Rückschlüsse auf Verbreitung von Wissen über Er-
brecht zu. Eine Untersuchung über die sozialen [6]Auswirkungen eines Gesetzes 
über Hauspersonal ermöglicht es kaum, die Folgen eines Gesetzes gegen Alko-
holausschank an Jugendliche vorauszusehen; ja es muß sogar offenbleiben, ob 
die gleichen Gesetze mit etwas anderen Vorschriften oder Kontrollmechanismen 
nicht andere Wirkungen gehabt hätten. Daran zeigt sich, wie enge Grenzen der so-
ziologisch-empirischen Forschung gezogen sind durch die Komplexität des Rech-
tes selbst. Die sachliche Verschiedenartigkeit der Rechtsthematiken erschwert die 
für soziologische Forschung sonst typische Generalisierungsleistung: die Aufstel-
lung allgemeiner Korrelationen und Hypothesen über Verhaltenszusam menhänge.

Damit kommen wir auf unseren Ausgangspunkt zurück. Die Umgehung des 
zu schwierigen Rechts in der neueren rechtssoziologischen Forschung ist nicht 
unfruchtbar geblieben. Sie kann durchaus weitere Früchte tragen. Die in diesen 
heterogenen Perspektiven derzeit anlaufenden Forschungen sollten nicht ent-

8 Siehe z. B. Torgny T. Segerstedt u. a., A Research into the General Sense of Justice. Theo-
ria 15 (1949), S. 323–338; Arnold M. Rose/Arthur Prell, Does the Punishment Fit the 
Crime? A Study in Social Valuation. The American Journal of Sociology 61 (1955), S. 247–
259; Walter F. Murphy/Joseph Tanenhaus, Public Opinion and the United States Supreme 
Court. Law and Society Review 2 (1967), S. 357–384; Don C. Gibbons, Crime and Punish-
ment. A Study in Social Attitudes. Social Forces 47 (1969), S. 391–397; ferner die Forschungs-
berichte in Heft 1 der Acta Sociologica 10 (1966) und die polnischen Untersuchungen, über 
die Adam Podgórecki, Dreistufen-Hypothese über die Wirksamkeit des Rechts. In: Ernst 
E. Hirsch/Manfred Rehbinder (Hrsg.), Studien und Materialien zur Rechtssoziologie. 
Sonderheft 11 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Köln–Opladen 
1967, S. 271–283 (278 ff), berichtet.

9 Ein gutes Beispiel dafür: Vilhelm Aubert, Einige soziale Funktionen der Gesetzgebung. In: 
Hirsch/Rehbinder, a. a. O., S. 284–309

10 Diese Kritik an der Meinungsforschung ist bisher vereinzelt, unbeachtet und unwiderlegt ge-
blieben. Vgl. zusammenfassend Irwin Deutscher, Words and Deeds. Social Science and So-
cial Policy. Social Problems 13 (1966), S. 235–254.
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mutigt oder gar als Irrweg abgebrochen werden. Andererseits ist offensichtlich, 
daß sie als Rechtssoziologie nicht befriedigen können. Es fehlt in ihnen das Recht 
selbst, und damit fehlt auch der innere Zusammenhang dieser verschiedenen For-
schungsansätze.11 Die Analyse der Berufsrollen trägt nichts zur Meinungsfor-
schung bei, und die Meinungsforschung liefert keine Hypothesen für den rich-
terlichen Entscheidungsprozeß. Nur sehr grobe Verbindungslinien ließen sich 
ziehen – etwa im Sinne der Hypothese, daß den obersten Schichten entstammen-
de, gelehrte Richter kein Recht liefern, das im Volk Resonanz findet. Eine über-
zeugende Integration jener empirischen Forschungen wird sich nur durch Wie-
dereinbau des Rechts in die Rechtssoziologie, durch eine ernstgemeinte Soziologie 
des Rechts erreichen lassen.

Ein solches Programm führt jedoch nicht aus den angedeuteten Schwierig-
keiten hinaus, sondern in sie hinein. Es gilt daher zunächst, sich den Kem dieser 
Schwierigkeiten deutlich vor Augen zu führen und sie, wenn nicht zu einer einfa-
chen Lösung, so doch in eine klare begriff liche Fassung zu bringen.

Die Rechtsordnung, wie wir sie heute kennen, ist ein Gebilde von hoher und 
strukturierter Komplexität. Unter Komplexität soll hier und im folgenden die Ge-
samtheit der Möglichkeiten des Erlebens und Handelns verstanden werden, de-
ren Aktualisierung ein Sinnzusammenhang zuläßt – und zwar im Falle des 
Rechts nicht etwa nur die rechtlich erlaubten, sondern auch die rechtlich verbote-
nen Handlungen, sofern sie sinngemäß auf das Recht bezogen werden, sich zum 
Beispiel verbergen12. Die Komplexität eines Feldes von Möglichkeiten kann der 
Zahl, der Verschiedenartigkeit und der Interdependenz nach groß oder klein sein. 
Sie kann ferner unstrukturiert [7]oder strukturiert sein.13 Völlig unstrukturierte 
Komplexität wäre der Grenzfall des Urnebels, der Beliebigkeit und Gleichheit al-
ler Möglichkeiten. Strukturierte Komplexität entsteht in dem Maße, als Möglich-
keiten sich wechselseitig ausschließen oder beschränken. Bei strukturierter Kom-
plexität treten mithin Probleme der Vereinbarkeit oder Kompossibilität auf. Die 
Aktualisierung einer bestimmten Möglichkeit behindert die anderer, ermöglicht 

11 Dies bedauert auch Jack P. Gibbs, The Sociology of Law and Normative Phenomena. Ameri-
can Sociological Review 31 (1966), S. 315–325 (315). Siehe dazu auch grundsätzliche Ausfüh-
rungen bei Heinz Sauermann, Die soziale Rechtsrealität. Archiv für angewandte Soziolo-
gie 4 (1932), S. 211–237.

12 Zu dieser wichtigen Klarstellung näher unten S. 121 ff.
13 In der systemtheoretischen Literatur findet man häufig die gleichsinnige Unterscheidung 

von desorganisierter und organisierter Komplexität, wobei als Prototyp für die letztere der 
Organismus dient. Vgl. z. B. Ludwig von Bertalanffy, General System Theory. A Critical 
Review. General Systems 7 (1962), S. 1–20 (2). Für eine ausführlichere Erläuterung des Be-
griffs Komplexität siehe meinen Beitrag in: Jürgen Habermas/Niklas Luhmann, Theorie 
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? Frankfurt 1971, 
S. 292 ff.
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aber andererseits auch den Anbau neuer Möglichkeiten, die jene erste als gesichert 
voraussetzen. So schließt eine ‹rechtsstaatliche Verfassung› zahlreiche Verhaltens-
weisen mehr oder weniger effektiv aus, erschließt aber eben damit den Zugang 
zu anderen Verhaltensweisen, etwa Verfassungsklagen, die ohne sie nicht mög-
lich wären, also strukturabhängig (kontingent) sind. Durch Struktur kann mit-
hin die Komplexität eines sozialen Systems gesteigert werden in dem Sinne, daß 
trotz wechselseitiger Limitierung der Möglichkeiten insgesamt mehr Möglichkei-
ten für sinnvolle Auswahl zur Verfügung stehen. Gerade die strategisch placierte 
Ausschließung von Möglichkeiten ist, evolutionär gesehen, das Mittel des Aufbaus 
höherer Ordnungen, die nicht beliebige, aber eben dadurch mehr verschiedenar-
tige Möglichkeiten zulassen können.

Offensichtlich hat das Recht für das Erreichen hoher und strukturierter Kom-
plexität in sozialen Systemen eine wesentliche, wenn nicht ausschlaggebende 
Funktion. Sucht man nach einem für solche Systeme geeigneten Forschungsinstru-
mentarium, stößt man jedoch auf einen ausgesprochenen Mangel. Man übertreibt 
nicht, wenn man feststellt, daß in bezug auf Systeme mit hoher und strukturier-
ter Komplexität die Wissenschaftsentwicklung sich einem Engpaß gegenübersieht, 
der sicher nur sehr langsam erweitert werden kann. Das gilt für Wissenschaften 
jeder Art, am spürbarsten aber für die Sozialwissenschaften.14 Das heute verfüg-
bare Repertoire an Methoden und Theorien setzt entweder Kleinsysteme, zum 
Beispiel experimentell gebildete Kleingruppen, von geringer Komplexität voraus, 
in denen nur wenige Variable korrelieren und die ‹ceteris-paribus›-Klausel ver-
tretbar ist, oder es bezieht sich auf große Mengen gleichartiger, zufällig streuender 
Faktoren, die sich mit statistischen Methoden bearbeiten lassen – also auf Systeme 
mit geringer und strukturierter oder mit hoher und unstrukturierter Komplexi-
tät. Für den vielleicht wichtigsten Forschungsbereich hochkomplex strukturierter 
Großsysteme fehlt es dagegen an Werkzeug, [8]wenngleich im Funktionalismus 
und in der Kybernetik zumindest das Problem bewußt geworden ist und einige 
darauf zugeschnittene Denkversuche vorliegen.

Diese Lage spiegelt sich in den geschilderten Bemühungen um eine empiri-
sche Rechtssoziologie deutlich wider und erklärt deren Ungenügen. Sie legen sich 
mit den Begriffen Rolle, Beruf, Karriere, Entscheidungsprozeß, Meinung oder 
Einstellung entweder auf strukturierte Kleinsysteme oder auf wenig strukturier-
te gleichförmige Mengen fest und klammern das Recht als Struktur eines komple-

14 Vgl. allgemein Warren Weaver, Science and Complexity. American Scientist 36 (1948), 
S. 536–544, und für den engeren Bereich der Sozialwissenschaften z. B. Claude Lévi-
Strauss, Anthropologie structurale. Paris 1958, S. 350, oder, im ganzen optimistischer, F. E. 
Emery, The Next Thirty Years. Concepts, Methods and Anticipations. Human Relations 20 
(1967), S. 199–237.
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xen Großsystems aus. Wir sehen jetzt den Grund, der diese Option zu erzwingen 
scheint: Er liegt im kurzfristig kaum änderbaren Stand der Wissenschaftsentwick-
lung, im Fehlen eines auf komplex strukturierte Großsysteme zugeschnittenen In-
strumentariums.

Das Problem verschärft sich noch dadurch, daß die methodischen Hilfsmit-
tel in den bisher zugänglichen Forschungsbereichen kleiner Systeme und wenig 
strukturierter Mengen ausgearbeitet, verfeinert und relativ weit entwickelt wor-
den sind. Von diesen Errungenschaften her wird dann ein Anspruchsniveau de-
finiert, das in dem uns interessierenden Bereich der Großsysteme nicht erreicht 
werden kann. Im Vergleich mit den Standards des 19. Jahrhunderts, unter deren 
Regie die klassischen rechtssoziologischen Theorien formuliert werden konnten, 
sind heute die Anforderungen an ausweisbaren Methodenbezug, begriff liche Ge-
nauigkeit und empirische Kontrollierbarkeit beträchtlich gestiegen. Sie finden 
zum Beispiel Ausdruck in der Forderung nach ‹Operationalisierung› theoreti-
scher Aussagen – einem Anspruch, dem keine der bisher für soziale Großsysteme 
zur Diskussion gestellten Theorien genügen kann. Welche Möglichkeiten bleiben 
unter diesen Umständen für die Rechtssoziologie?

Man kann und wir wollen versuchen, das nach dem Stande der Wissenschaft 
nahezu unlösbar erscheinende Problem hoher strukturierter Komplexität fest-
zuhalten und zum Thema zu machen. Für die Rechtssoziologie heißt das, von 
der Frage auszugehen, wie Recht als Struktur eines sozialen Systems möglich ist. 
Nach den oben skizzierten Vorüberlegungen hat die Struktur eines Sozialsystems 
die Funktion, die Komplexität des Systems zu regulieren. Systemkomplexität ist 
letztlich immer strukturell ermöglichte (kontingente) Komplexität, aber anderer-
seits hängt auch die Struktur des Systems von seiner Komplexität ab, da unwahr-
scheinliche riskante Strukturen, etwa gesetzliche Änderbarkeit des Rechts, hohe 
Systemkomplexität bereits voraussetzen. Einfache Systeme haben andere Struk-
turbedürfnisse als komplexere Systeme, haben aber auch weniger Möglichkeiten, 
voraussetzungsvolle Strukturen einzurichten und zu erhalten. Einfache Gesell-
schaften haben zum Beispiel ein traditional bestimmtes, relativ konkret begriffe-
nes Recht. Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung zu höherer Komplexität 
muß das Recht in zunehmendem Maße abstrahiert werden, begriff lich-interpre-
tative Elastizität für verschiedenartige Situationen erhalten und schließlich sogar 
durch Entscheidung änderbar, also positives Recht werden. Strukturformen und 
Komplexitätsgrad der Gesellschaft bedingen sich in diesem Sinne wechselseitig.

[9]Recht als Struktur und Gesellschaft als Sozialsystem müssen demnach im 
Verhältnis wechselseitiger Interdependenz gesehen und erforscht werden. Dieser 
Zusammenhang hat neben dem sachlichen auch einen zeitlichen Aspekt, führt 
also auf eine evolutionäre Theorie der Gesellschaft und des Rechts hin. Der Be-
zug auf dieses Theorem weist Begriffe, Theorien und empirische Forschungen als 
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rechtssoziologisch aus. Darin finden die folgenden Überlegungen ihren Zusam-
menhalt und ihre Einheit.

In einem ersten Kapitel werden wir sehen, daß diese Auffassung in den klassi-
schen Ansätzen zu einer Rechtssoziologie mehr, als wir heute beachten, vorberei-
tet ist. Sodann müssen wir, um die theoretischen Grundlagen zu gewinnen und 
zu präzisieren, uns im zweiten Kapitel den elementaren Mechanismen der Rechts-
bildung zuwenden, namentlich klären, was unter Norm zu verstehen ist und wel-
che Funktion normatives Sollen im sozialen Leben erfüllt. Hier erlauben es neuere 
psychologische, sozialpsychologische und soziologische Forschungen, wesentlich 
über das hinauszugehen, was üblicherweise in der Rechtsquellenlehre und in der 
Unterscheidung verschiedener vorrechtlicher und rechtlicher Normtypen darge-
boten wird. Auf Grund der Problemstellungen, die so gewonnen werden, können 
wir im dritten Kapitel einen kursorischen Überblick über Grundzüge der gesell-
schaftlichen Evolution und Rechtsentwicklung skizzieren. Dessen Leitfaden wird 
die Hypothese bilden, daß die Steigerung gesellschaftlicher Komplexität Ände-
rungen des Rechtsgefüges erfordert und ermöglicht. Das führt auf die Einsicht, 
daß die moderne Industriegesellschaft ihr Recht als positives, durch Entscheidung 
änderbares Recht einrichten muß. Die von der älteren Rechtssoziologie in auf-
fälliger Weise vernachlässigte Positivität des Rechts bildet den Gegenstand des 
vierten Kapitels, in dem zugleich die spezifischen Probleme und Mechanismen 
moderner Rechtsordnungen und Fragestellungen für aktuelle rechtssoziologische 
Forschungen behandelt werden. Das fünfte Kapitel behandelt die Möglichkeiten, 
Bedingungen und Schwierigkeiten gesellschaftlicher Strukturveränderung, die 
durch Positivierung des Rechts eröffnet sind. Wenn uns damit die theoretischen 
Grundlagen und der Forschungsbereich der Rechtssoziologie vor Augen stehen, 
können wir abschließend einige Folgerungen für das viel diskutierte Verhältnis 
von Rechtswissenschaft, Soziologie und Rechtssoziologie ziehen.



I.  [10]Klassische Ansätze zur Rechtssoziologie

Von Rechtssoziologie kann man erst sprechen, seitdem es eine Soziologie gibt, also 
erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist nicht nur eine äußerliche 
Feststellung, eine gleichsam terminologische Selbstverständlichkeit. Vielmehr gibt 
die Soziologie dem wissenschaftlichen Interesse für Recht eine eigentümliche Prä-
gung, die sich deutlich von allem unterscheidet, was in der alteuropäischen Tradi-
tion über das Verhältnis von Gesellschaft und Recht gedacht worden ist.

Jene Lehrtradition, aus deren Zusammenbruch an der Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert die Soziologie erwuchs, hatte das Verhältnis von Gesellschaft und 
Recht konkreter gefaßt.1 Für sie war Recht mit dem Wesen menschlicher Ver-
bände immer schon gegeben; es war ihrer Natur immanent und mit anderen 
Wesenszügen der Gesellschaft, mit sozialer Nähe (Freundschaft) und mit Rang-
verhältnissen (Herrschaft) unauflösbar verwoben. Nur dank der natürlich-wah-
ren Vorzeichnung des Rechten war konkrete Freiheit in politischen Institutionen 
möglich – und nicht etwa umgekehrt abstrakt-beliebige Freiheit das Problem, in 
bezug auf das Recht erst geschaffen werden mußte. Dem naturrechtlichen Denken 
schien das Zusammenleben in menschlicher Gesellschaft nicht etwa nur abstrakte 
Normativität als Sollform für beliebig setzbare Inhalte vorzuzeichnen, nicht also 
nur die funktionale Unentbehrlichkeit von Normen schlechthin, sondern dar-
über hinaus auch inhaltlich bestimmbare Normen, für die naturartige Entstehung 
und Wahrheit in Anspruch genommen wurden. So hatte man keine Bedenken zu 

1 Einen guten Überblick vermittelt Manfred Riedel, Zur Topologie des klassisch-politi-
schen und des modem-naturrechtlichen Gesellschaftsbegriffs. Archiv für Rechts- und So-
zialphilosophie 51 (1965), S. 291–318. Ferner namentlich Joachim Ritter, Metaphysik und 
Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel. Frankfurt 1969.
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12 I . Klassische Ansätze zur Rechtssoziologie

formulieren, daß die Gesellschaft ein Rechtsverhältnis oder gar ein Vertrag sei2 – 
eine Formulierung, die bei aller Einschätzung der Funktion und Unentbehrlich-
keit einer Rechtsordnung kein Soziologe sich zu wiederholen getraute.

Daran zeigt sich die Distanz. Immerhin hatte das Naturrecht in seiner letz-
ten Phase als Vernunftrecht, und gerade mit Hilfe der Vertragskategorie, die so-
ziologische Interpretation des Rechts schon vorbereitet. Der Mensch wird zum 
Subjekt abstrahiert, und der Vertrag wird die Kategorie, in der die soziale Di-
mension menschlichen Lebens als disponibel, als in jeder ihrer Ausformungen 
kontingent gedacht wird. Die Kontingenz menschlicher Beziehungen wird noch 
in einer Form des Rechts, aber zugleich schon mit einer abstrakten Radikalität 
gedacht, von der aus beliebiges [11]Recht möglich ist.3 Von da aus gibt es kein 
Zurück in konkreter rechtsgebundene Glaubensformen der Vergangenheit, son-
dern nur noch die Möglichkeit, die These des Vertrags als einzigen Reduktions-
mechanismus zu erweitern auf die Gesellschaft als soziales System – den Weg zur 
Soziologie.

Verglichen mit dem Naturrecht wird von der Soziologie das Verhältnis von Ge-
sellschaft und Recht auch unlösbar, aber abstrakter gesehen; das heißt: mit mehr 
Variationsspielraum. Auch die Soziologie kann die These akzeptieren, daß jede 
Gesellschaft eine Rechtsordnung haben muß;4 nicht aber die weitere These, daß 
deshalb gewisse Rechtsnormen für alle Gesellschaften in gleicher Weise gelten. In 
der Spannweite des historischen und ethnographisch-vergleichenden Blickfeldes, 
das die Forschungen des 19. Jahrhunderts erschließen, lassen sich normative Inva-
rianten kaum noch und allenfalls in fast sinnleerer Abstraktion festhalten. Recht 
erscheint nun als eine prinzipiell unentbehrliche, in der jeweiligen Ausführung 
aber kontingente gesellschaftliche Einrichtung. Und diese Kontingenz, diese Be-
dingtheit der Auswahl aus anderen Möglichkeiten, wird zum Thema der Rechts-
soziologie.

Dies mag zunächst nur als eine Abschwächung erscheinen, als eine etwas ab-
straktere Fassung der alteuropäischen Sicht. Mit dieser Abstraktion werden aber 

2 «Und demnach ist», schreibt noch Christian Wolff, Grundsätze des Natur- und Völker-
rechts. Halle 1754, S. 3, «die Gesellschaft nichts anderes als ein Vertrag einiger Personen, mit 
vereinigten Kräften ihr Bestes worinnen zu befördern.»

3 Diese nicht zu überbietende und durch keine Revolution einzuholende Radikalität des ‹bür-
gerlichen Subjekts› ist ein Thema, das Bernard Willms beschäftigt. Siehe: Revolution 
und Protest oder Glanz und Elend des bürgerlichen Subjekts. Hobbes, Fichte, Hegel, Marx, 
Marcuse. Stuttgart 1969, und ders., Funktion – Rolle – Institution. Zur politiktheoretischen 
Kritik soziologischer Kategorien. Düsseldorf 1971.

4 Eine andere Frage ist, ob sie einen engeren Rechtsbegriff bildet, von dem aus sie dann gewis-
se archaische Gesellschaften als vorrechtliche Gesellschaften zu charakterisieren hätte, die 
nur Gewohnheit und Brauchtum, nicht aber Rechtsnormen im engeren Sinne kennen. Dazu 
und dagegen unten S. 27 f.
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die Ablösung vom Naturrecht, die Befreiung von der Vorgabe bestimmter allge-
meingültiger Rechtsnormen und damit eine distanziertere Perspektive auf das 
Recht selbst gewonnen. Aus dem Bestehen von Gesellschaft überhaupt kann nicht 
mehr auf die Geltung bestimmter Normen geschlossen werden, vielmehr müssen 
Recht und Gesellschaft in vollem Umfange als empirisch erforschbare Variable er-
faßt werden, die sich in bestimmter Weise aufeinander einspielen. Um vorurteils-
frei beurteilen zu können, welche Gesellschaften welches Recht haben können, 
muß man auf die Prämisse verzichten, daß alle Gesellschaften bestimmtes Recht 
anerkennen müssen. Die Soziologie fühlt sich daher nicht mehr gebunden, ja 
nicht einmal befugt, die Normorientierung des gesellschaftlichen Lebens selbst 
zu teilen und den Grund ihrer Geltung in höheren Normen und unbezweifelba-
ren Prinzipien zu suchen; denn damit erkennte sie, wie Emile Durkheim fast iro-
nisch bemerkt, nicht die Wirklichkeit der Moral bestimmter Gesellschaften, son-
dern nur die Art und Weise, wie der Moralist sich die Moral vorstellt.5

[12]Diese Distanz zur Innenansicht des Rechts und seiner moralischen Be-
gründung zeichnet alle jene Bemühungen aus, die wir als klassische Ansätze zur 
Rechtssoziologie bezeichnen können. In dieser Distanz und in der Messung der 
Moral an inkongruenten Perspektiven verstehen sie sich als soziologisch. Darüber 
hinaus lassen sie sich von der Annahme tragen, daß positives, empirisch gesicher-
tes Kausalwissen über die Gesellschaft und ihre Beziehung zum Recht möglich sei. 
Dieses Wissen wird in einem geschichtlich-evolutionären Bezugsrahmen artiku-
liert. Der Evolutionsgedanke bietet die Möglichkeit der Relativierung, Säkulari-
sierung und Temporalisierung des Naturrechts. Als Prozeß wird Evolution kausal, 
ihrem Sinn nach dagegen noch in moralischen Kategorien begriffen als Fortschritt. 
Dem Recht wird eine zentrale Stellung in der gesellschaftlichen Entwicklung ein-
geräumt – nicht im Sinne einer treibenden oder gar entwicklungspolitisch ge-
planten Ursache, wohl aber als Form und Ausdruck des jeweiligen Gesellschafts-
zustandes. Man kann mithin bei aller Unterschiedenheit der Einzelausführung 
drei gemeinsame Prämissen der klassischen Rechtssoziologie erkennen, in denen 
sie sich vom Naturrecht unterscheidet: (1) Das Recht wird als normative Struk-
tur von der Gesellschaft als faktischem Lebens- und Handlungszusammenhang 
unterschieden. (Das Recht ist nicht mehr die Gesellschaft.) (2) Recht und Gesell-
schaft werden als zwei voneinander abhängige Variable begriffen, und ihr Varia-
tionszusammenhang wird evolutionär gedeutet, im 19. Jahrhundert zumeist als 
gesetzmäßiger Fortschritt der Zivilisation. (3) Über die Beziehung von Recht und 
Gesellschaft lassen sich unter jenen Voraussetzungen empirisch überprüfbare 
Hypothesen aufstellen und durch Beobachtung des Variationszusammenhanges 
verifizieren.

5 Emile Durkheim, De la division du travail social. 2. Aufl., Paris 1902, S. 7.
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Die theoretischen Grundlagen für die Ausarbeitung dieses Ansatzes blieben 
jedoch, was die Gesellschaft selbst und ihre Entwicklung angeht, gemessen an 
heutigen Ansprüchen ungeklärt. So kommt es, daß verschiedenen Forschern ver-
schiedene Teilaspekte der Gesellschafts- und Rechtsentwicklung vor Augen tre-
ten und in übersteigernder Isolierung als charakterisierende Merkmale her-
ausgestellt werden. Erst eine Zusammenstellung dieser sehr unterschiedlichen 
Varianten – wir wählen Marx, Maine, Durkheim, Weber und als schon nicht 
mehr typische Grenzfiguren Parsons und Ehrlich – vermittelt einen Eindruck 
von den Denkvoraussetzungen, dem Stil und den Grenzen der klassischen Rechts-
soziologie.6

Die Gesellschaftslehre von Karl Marx reagiert auf einen Grundzug der neu-
zeitlichen Gesellschaftsentwicklung: auf den Übergang des Primats [13]gesell-
schaftlicher Sinngebung von der Politik auf die Wirtschaft. Sie sieht im Primat 
der Wirtschaft, indem sie das Wirtschaftliche auf die Materialität menschlicher 
Bedürfnisse bezieht, eine überhistorisch-anthropologische Wahrheit und formu-
liert in diesem Rahmen eine Theorie naturgesetzlich-dialektischer gesellschaftli-
cher Entwicklung. Der Antrieb der Entwicklung liegt in Veränderungen der die 
Befriedigung materieller Bedürfnisse vermittelnden Produktivkräfte und Produk-
tionsverhältnisse, genauer gesagt: in den gesellschaftlichen Widersprüchen, die 
sich im Laufe der Entwicklung von Produktion und Bedürfnisbefriedigung erge-
ben.7 In der Fixierung solcher Widersprüche durch Zuweisung besonderer, un-
gleicher Chancen an einzelne spielt das Recht die entscheidende Rolle: Es gewährt 
und schützt Eigentum. Im Eigentum verschmilzt das Recht Chancen der Bedürf-
nisbefriedigung mit Familieninteressen an Erbgut und mit Entscheidungskom-
petenzen zu Kombinationen, die sich mit der Entwicklung der Produktivkräfte 
ändern müssen. Diese Rechtsänderung kann, wenn das ganze Recht auf die In-
teressen der Eigentümer zugeschnitten ist und durch sie verwaltet wird, nur die 
Form der Revolution annehmen. Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung 
wird schließlich eine Vergesellschaftung des Eigentums möglich, die Bedürfnis-

6 Nur in dieser Abstraktionslage ist eine ‹Geschichte der Rechtssoziologie› heute noch in-
struktiv. Stärker ins einzelne gehende Darstellungen findet man bei Julius Kraft, Vorfra-
gen der Rechtssoziologie. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 45 (1930), S. 1–78; 
Nicholas S. Timasheff, An Introduction to the Sociology of Law. Cambridge/Mass. 1939, 
S. 44 ff; oder dems., Growth and Scope of Sociology of Law. In: Howard S. Becker/Alvin 
Boskoff (Hrsg.), Modern Sociological Theory in Continuity and Change. New York 1957, 
S. 424–449.

7 Die unüberprüfte Prämisse, daß Widersprüche instabil seien und dadurch zur Ursache von 
Veränderungen würden, bestimmt noch heute die marxistische Lehre und geht selbst in sy-
stemtheoretische Formulierungen ein. Siehe z. B. Oskar Lange, Wholes and Parts. A Gen-
eral Theory of System Behaviour. Oxford– Warschau 1965, S. 1 f, 72 ff.
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befriedigung (Verteilung) und Produktionsentscheidung (Planung) voneinander 
trennt, objektiviert und interessengebundenes (klassengebundenes) Recht durch 
Rationalität ersetzt.

Man kann die marxistische Gesellschafts- und Rechtslehre mithin unter dem 
Aspekt einer Auflösung zu kompakter, subjektiver, lokaler Verknüpfungen von 
Bedürfnisbefriedigung und Entscheidungsprozeß lesen (wenngleich dieser Ge-
danke in amtlichen Darstellungen des Marxismus und in der durch sie inspirier-
ten Sekundärliteratur nicht hervortritt). Damit kommt die zutreffende Einsicht 
ebenso wie die Einseitigkeit der marxistischen Rechtssoziologie heraus. Letztlich 
geht es ihr um ein höheres Maß an strukturell zugelassener Variabilität, für die das 
Recht verantwortlich zeichnet: Verteilung und Produktionsplanung müssen un-
abhängig von konkreten Interessenverknüpfungen gegeneinander variiert und so 
rationalisiert werden können. Der Sache nach geht es darum, eine Rechtsstruktur 
zu gewinnen, die mit höherer Komplexität und Variabilität der Gesellschaft, also 
mit einem größeren Selektionsbereich für Problemlösungen vereinbar ist – und 
im vordergründigen Bild darum, daß nicht einzusehen ist, weshalb Steuerungs-
funktionen im Wirtschaftsprozeß in Familien vererblich sein und mit einer An-
sammlung von schnellen Wagen und schönen Frauen, Villen und Yachten ver-
bunden sein müssen. Die Frage ist nur, ob dies die einzige Hinsicht ist, in der das 
Recht die Systemkomplexität der Gesellschaft bedingt. Sicher nicht. Hier liegen 
die Blickgrenzen der marxistischen [14]Rechtssoziologie und zugleich ein Pro-
blem, das nur in einer abstrakter ansetzenden soziologischen Gesellschaftstheorie 
angemessen artikuliert werden kann.

Sir Henry Sumner Maine8 hatte einen anderen Aspekt des gleichen Problems 
vor Augen, als er die Entwicklung des Rechts von älteren zu modernen Gesell-
schaften als ‹movement from status to contract› kennzeichnete.9 Mit den Begriffen 
Status und Kontrakt sind nicht logisch streng exklusive Rechtsinstitute gemeint, 
sondern verschiedenartige Grundprinzipien des Aufbaus einer Rechtsordnung 
und der Verteilung von Rechten und Pflichten, die vor dem Hintergrund der je-
weiligen Gesellschaftsstruktur zu sehen und durch sie bestimmt sind. In Gesell-

8 Zu Maines Stellung im denkgeschichtlichen Kontext von Evolution und Gesellschaft vgl. 
J. W. Burrow, Evolution and Society. A Study in Victorian Social Theory. Cambridge/Engl. 
1966, S. 137 ff.

9 In: Ancient Law. Its Connections With the Early History of Society and Its Relation to Mod-
ern Ideas. 1861. Zit. nach der Ausgabe The World’s Classics, London–New York–Toronto 
1954, S. 141. Als neuere Würdigung der daran sich anschließenden Diskussion vgl. Manfred 
Rehbinder, Status – Rolle – Kontrakt. Wandlungen der Rechtsstruktur auf dem Wege zur 
offenen Gesellschaft. In: Festschrift für Ernst E. Hirsch, Berlin 1967, S. 141–169; gekürzt und 
überarbeitet auch in Hirsch/Rehbinder, a. a. O., S. 197–222.
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schaften, die auf dem Verwandtschaftsprinzip beruhen und nach Familien und 
Stämmen gegliedert sind, hängt die Teilnahme am Recht von der Zugehörigkeit 
zu diesen Gesellschaften und der statusmäßigen Einordnung in sie ab. Der Status 
gibt die Rechtsfähigkeit, er gibt sie nicht jedem, gibt sie in unterschiedlicher Wei-
se für je konkret bestimmte Rechts- und Pflichtenkreise und für begrenzte Frei-
heiten, die durch die Statusdifferenzierung der Gesellschaft verteilt werden. Die 
familienmäßige, später die ständische Struktur der Gesellschaft regelt daher ziem-
lich konkret zugleich die Verteilung von Rechten und Pflichten – wer zum Beispiel 
wen heiraten kann, wer jagen darf, wer einen Wirtschaftsbetrieb eröffnen kann, 
wer zu Fuß oder zu Pferde dienen muß usw.; und sie hat gerade in dieser Vertei-
lung ihre Realität.

Nach und nach zwingt jedoch die gesellschaftliche Entwicklung von Sozial-
systemen mit höherer Komplexität, vor allem die Steigerung der Größenverhält-
nisse und Interdependenzen der Wirtschaft, zu einer stärkeren Mobilisierung der 
Rechtsverhältnisse, zur Auflösung allzu kompakter, traditional überlieferter, nur 
lokal gültiger Kombinationen und zur Entlastung von nicht mehr benötigten ge-
sellschaftsstrukturellen Voraussetzungen für die laufende Verteilung von Rech-
ten und Pflichten. Politische Herrschaft löst sich von der alten Ordnung der Ge-
schlechter und Stämme ab und ist dadurch in der Lage, dem Einzelmenschen 
größere Freiheit und Mobilität zu gewährleisten. Das ius connubii ac commercii 
wird ausgedehnt, schließlich mit der Rechtsfähigkeit selbst universell gesetzt. Der 
Mensch wird gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit Auflösung der ständischen 
Ordnung in seiner abstrakten Personalität zum Rechtsträger, «weil er Mensch ist, 
nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener [15]usw. ist».10 Da-
mit entfällt die Anknüpfung der Rechtsverteilung an eine zu konkret fixierte Ge-
sellschaftsstruktur. Das neue Verteilungsmittel heißt Vertrag. Es setzt nach libe-
raler Auffassung nur noch klare Typen zur Erleichterung rascher Verständigung 
zwischen Unbekannten, Vorschriften gegen wechselseitige Schädigung und bere-
chenbar funktionierende Gerichtsbarkeit voraus. In diesem Rahmen könne die 
Gesellschaft Beliebiges tolerieren.

Auch auf die «Bewegung von Status zu Kontrakt» paßt unsere Formel von der 
Steigerung strukturell zugelassener Variabilität. Die Beziehung zwischen Gesell-
schaftsstruktur und konkreter Rechtsgestaltung wird gleichsam gelockert, durch 
Zwischenschaltung freier, nach den Umständen variabler vertraglicher Disposi-
tion vermittelt. Das Recht ist nicht mehr so unmittelbar wie früher mit den Haupt-

10 Wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts § 209, 
formuliert, nicht ohne eine Warnung vor staatsgefährdendem Kosmopolitismus anzufügen.
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linien gesellschaftlicher Differenzierung verquickt,11 was höhere Risiken für die 
Stabilisierung gesellschaftlicher Differenzierung und für die Überzeugungskraft 
des Rechts mit sich bringt. Dabei betont die Vertragskategorie einseitig, und inso-
fern unzulänglich, die Elastizität durch dezentralisierte Disposition – wiederum 
also nur einen Ausschnitt aus dem Problem der Anpassung des Rechts an die 
strukturellen Erfordernisse komplexer werdender Gesellschaften.

Eine Generation später gibt dieses zentrale Thema des Vertrags, der schein-
bar ohne jede Verankerung in der Gesellschaftsstruktur individuelles Belieben 
und Nutzenkalkül in Recht umsetzt, den Anstoß zu einem erneuten und vertief-
ten, erstmals eigentlich soziologischen Aufschwung der Rechtssoziologie. Emile 
Durkheim weist in gezielter Polemik auf die nichtvertraglichen (und damit: gesell-
schaftlichen!) Grundlagen des Vertrags hin.12 Die Ausbreitung vertraglicher Re-
gelungen in arbeitsteilig differenzierten Gesellschaften ändere nichts daran, daß 
das Recht als moralische Regel Ausdruck der ‹Solidarität› einer Gesellschaft sei. 
Die Art der benötigten Solidarität, und damit auch das Recht, sei durch die jewei-
lige Form der sozialen Differenzierung bedingt, sie wandele sich mit der Entwick-
lung der Gesellschaft selbst. Diese Entwicklung sieht Durkheim als allmählichen 
Umbau der Gesellschaft von segmentärer in funktionale Differenzierung. Segmen-
täre Differenzierung unterteile die Gesellschaft in gleiche oder ähnliche Einheiten 
von sehr geringer Komplexität: in Familien oder Stämme. Funktionale Differen-
zierung gliedere die Gesellschaft arbeitsteilig in verschiedenartige Teilsysteme, die 
je spezifischen Funktionen dienen; dadurch [16]steige die Komplexität der Ge-
sellschaft. Bei vorwiegend segmentärer Differenzierung integriere die Gesellschaft 
sich durch ein inhaltlich-gemeinsames Kollektivbewußtsein in der Form morali-
scher Regeln, auf deren Verletzung sie repressiv reagiere. Durch funktionale Dif-
ferenzierung werde die Gemeinsamkeit der Kollektivvorstellungen aufgelöst, und 
an ihre Stelle träte eine ‹organische› Solidarität, die nach Art eines Organismus 
den Zusammenhalt verschiedenartiger Teile ermögliche. Das Recht werde dann 
von repressiven auf restitutive Sanktionen umstrukturiert, die nur noch Schaden 
zu beheben und dadurch die Funktionsfähigkeit der Teile wiederherzustellen, aber 
nicht mehr Verletzungen des Kollektivbewußtseins zu rächen trachten und kei-
ne colère publique mehr erfordern, dafür aber soziale Differenzierung und ausrei-
chende Spezifikation der Teilsysteme als Voraussetzung der Schadensbegrenzung 

11 Es gibt natürlich Ausnahmen. Die für die liberale Staats- und Gesellschaftslehre wichtigste 
Ausnahme liegt in der Institution der Grundrechte. Deren unmittelbarer Bezug zur funktio-
nalen Differenzierung der Gesellschaft tritt freilich nicht in der klassischen Dogmatik, son-
dern erst in der rechtssoziologischen Analyse ans Licht. Vgl. Niklas Luhmann, Grundrech-
te als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Berlin 1965.

12 Vgl. Durkheim, a. a. O., hierzu besonders S. 177 ff.
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und Schadensberechnung. Durkheim meint, eine solche Umstrukturierung em-
pirisch feststellen und durch Nachweis der Kovariation von Gesellschaftsstruk-
tur und Recht zugleich deren Zusammenhang verifizieren zu können – dem An-
spruch nach empirische Rechtssoziologie auf der Ebene des Großsystems der 
Gesellschaft.13

Empfänglich geworden für das Problem strukturell zugelassener Komplexität, 
sehen wir auch in Durkheims Rechtssoziologie darin die zentrale Fragestellung. 
Ausschlaggebend für Durkheim ist die Art der Systemdifferenzierung und erst 
sekundär, mit ihr aber fest verbunden, die Form des Rechts. Das Rechtsproblem 
wird, ausgehend von der Frage der Abwicklung von Rechtsverstößen, in einem 
sehr zentralen Aspekt erfaßt,14 wiederum aber nur einseitig und dadurch unzu-
länglich behandelt. Restitutive Sanktionen sind zwar variabler, spezifischer do-
sierbar und damit auch anpassungsfähiger als repressive Sanktionen, sofern sie je-
den Rechtsverstoß nach Maßgabe seiner jeweiligen Folgen zu beurteilen erlauben; 
aber dieser Gewinn an Elastizität und Zulassung von Alternativen ist nur einer 
von vielen, die das Recht moderner Gesellschaften leisten muß.

Die Zusammenstellung der Ausprägungen, die das rechtssoziologische Inter-
esse bei Marx, Maine und Durkheim erfährt, beruht auf der Einheit einer tief-
liegenden, noch unzureichend artikulierten evolutionären Fragestellung. Sie zeigt 
zugleich, daß das jeweils leitende theoretische (und nicht immer nur theoretische) 
Interesse nur Teilaspekte belichtet, deren Ergänzungsbedürftigkeit gerade im Ver-
gleich offenkundig wird. Nicht anders geht es, wenn wir weiter Umschau halten 
und auf Max Weber stoßen.

Hält man sich zunächst an die als ‹Rechtssoziologie› herausgegebenen 
[17]Bruchstücke des Weberschen Gesamtwerks,15 tritt bei aller Fülle des histo-
rischen Details eine leitende Erkenntnisabsicht zutage: die Frage nach der Ra-
tionalisierung als Grundzug der europäischen und besonders der neuzeitlichen 
Gesellschaftsentwicklung. Die ‹Entzauberung der Welt›, die Herstellung eines ra-
tionaleren Weltverhältnisses und namentlich die Einrichtung einer ‹kapitalisti-

13 In der neueren Forschung hat diese These sich erhebliche Kritik und weitreichende Modifi-
kationen gefallen lassen müssen. Siehe vor allem Richard D. Schwartz/James C. Miller, 
Legal Evolution and Societal Complexity. The American Journal of Sociology 70 (1964), 
S. 159–169.

14 Wir werden im nächsten Kapitel sehen, daß in der Tat die Frage der Abwicklung von Enttäu-
schungen für die Rechtsbildung grundlegende Bedeutung hat. Vgl. S. 41 f, 53 ff. Bei Durk-
heim selbst rutscht die Begründung ab in eine rein physiologische Behandlung des Enttäu-
schungserlebnisses (a. a. O., S. 64 f.)

15 Siehe: Rechtssoziologie. (Hrsg. Johannes Winckelmann) Neuwied 1960; und ferner die 
entsprechenden Passagen in: Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, Köln–Berlin 
1964.
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schen› Wirtschaft haben ihre Voraussetzungen und Konsequenzen im Recht. Das 
Recht muß von primär materialen (ethisch inhaltlich festgelegten, eudaimonisti-
schen oder utilitarischen) auf primär formale (begriff lich abstrakt präzisierte, ver-
fahrensmäßig optimal praktizierbare) Qualitäten umgebaut werden.

Was damit gemeint ist, ergibt sich nicht zureichend aus den etikettierenden Be-
griffen ‹formal› und ‹material›. Man könnte mit diesen Kennzeichnungen eben-
sogut eine Gegentendenz behaupten, die im zunehmenden Abbau ritualistischer 
Formalismen zugunsten eines materiell-elastischen, an unvorhersehbare Situatio-
nen besser anpaßbaren Rechts bestehe. Weber hat dagegen eine Entwicklung im 
Auge, die das Gefüge der Rechtsnormen zunehmend ausdifferenziert und verselb-
ständigt, das heißt von der Verquickung mit anderen gesellschaftlichen Struktu-
ren und Erwartungen ablöst und im Interesse spezifischer Funktionen präzisiert. 
Dadurch werden Elemente der persönlichen Willkür in der Rechtshandhabung 
(Kadijustiz) und Bindungen an traditional überlieferte, für Außenstehende nicht 
einsichtige Sitten und Moralvorstellungen kleiner Gruppen abgestreift. Nur so 
ist es möglich, langfristige und weiträumige Investitionen auf rechtlich zuver-
lässig gesicherte, berechenbare Chancen zu stützen; nur so können lange, kom-
plex verzweigte Ketten von Zweck/Mittel-Beziehungen organisiert und in jedem 
Glied gegen Ausfälle abgesichert werden. Kurz: dem einzelnen müssen abstrak-
ter berechenbare Chancen gesichert werden, deren Berechenbarkeit auch in einer 
komplexer werdenden gesellschaftlichen Umwelt noch standhält und für älte-
re Formen konkreten Vertrauens und enger Situations- und Menschenkenntnis 
einspringt. Erst in ein so umstrukturiertes Recht können dann sekundär wieder 
Wohlfahrtszwecke eingebaut werden, deren Erfüllung, wie man heute deutlich 
sieht, die berechenbare Maschinerie gesetzlich programmierter Verwaltung vor-
aussetzt.

Sehr leicht lassen sich von hier aus Verbindungslinien zu den bereits referier-
ten rechtssoziologischen Analysen ziehen – etwa zum Thema der durch Eigen-
tum zuverlässig gesicherten Entscheidungskompetenz; zum Thema des Vertrags, 
der Variabilität ohne Präzisionsverlust und Verkehr zwischen relativ Unbekann-
ten ermöglicht; oder zum Thema der sozialen Differenzierung, die zunehmende 
Spezifikation und Unpersönlichkeit der Rechtsmechanismen und Begrenzung des 
Sanktionsmechanismus auf Schadensausgleich erfordert. Auch die Weberschen 
Analysen, die in ihrem konkreten Material reicher sind, als hier wiedergegeben 
werden kann, [18]akzentuieren nach Maßgabe ihres leitenden Interesses einseitig 
und sind überdies in ihrem theoretischen Fundament unzureichend durchdacht. 
Vor allem fehlt eine von der Einzelhandlung ablösbare Konzeption gesellschaftli-
cher Rationalität.

Um so mehr beeindruckt, daß Talcott Parsons die Möglichkeit sieht, sowohl 
bei Durkheim als auch bei Weber Ansatzpunkte für eine allgemeine soziologi-
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sche Theorie aufzudecken, die sich als generalisierte Rechtssoziologie bezeichnen 
läßt, da sie soziale Systeme von der Unerläßlichkeit ihrer normativen Struktur her 
zu bestimmen versucht. Es lohnt sich daher, Durkheim und Weber nochmals 
mit den Augen Parsons’ zu betrachten.16

Parsons betont, daß die gedanklichen Positionen, die Durkheim und Weber 
vorfanden, allesamt dem Recht nicht hätten gerecht werden können und daß gera-
de an diesem Problem die ersten Grundlagen einer eigenständigen soziologischen 
Theorie sich kristallisiert hätten. Der Utilitarismus sei von seinem naturhaft-indi-
vidualistischen Interessenstandpunkt aus unfähig gewesen, das Problem der ‹Ag-
gregation› sozialer Werte zu lösen. Dem setze Durkheim die These der objektiven 
Realität sozialer Normen entgegen. Weder die materialistische Gesellschaftsauf-
fassung noch die gestalthaft-idiographische Geschichtsauffassung hätten den all-
gemeinen Zusammenhang von Normen und Interessen begreifen können. Dem 
setze Weber eine Analyse des sozialen Handelns und auf ihrer Grundlage gebil-
dete Idealtypen entgegen. In beiden Fällen sei es darauf angekommen, die vor-
gängige Regelung des Handelns durch Normen zu erkennen und das Recht nicht 
auf eine minimale Zwangsordnung, auf einen ideologischen Ausdruck materiel-
ler (also selbst nicht schon normativ regulierter, sondern ‹ursprünglicher›) Inter-
essen oder auf einen Gegenstand historisch-hermeneutischer Auslegung zu re-
duzieren.

Über den Befund einer eigenständigen sozialen Realität normativen Sollens, 
die differenzierte Sozialordnungen integriert und nicht nur das Normalverhalten, 
sondern auch abweichendes Verhalten, ja sogar ‹anomisches› Verhalten bis zum 
Selbstmord hin mitbestimmt, ist Durkheim nicht hinausgelangt. Vor allem ge-
lang ihm keine Präzisierung des Rechtsbegriffs. Unter dem Einfluß Durkheims 
verfließen daher besonders bei französischen Autoren (und in anderer Weise bei 
Parsons selbst) Rechtssoziologie und allgemeine soziologische Theorie inein-
ander.17

16 Vgl. als volle Explikation des Parsonsschen Argumentes Talcott Parsons, The Structure 
of Social Action. New York 1937. Ferner ders., The Place of Ultimate Values in Sociological 
Theory. The International Journal of Ethics 45 (1935), S. 282–316, und mit besonderer Blick-
richtung auf die Rechtssoziologie ders., Unity and Diversity in the Modern Intellectual Disci-
plines. The Role of the Social Sciences. In: Ders., Sociological Theory and Modern Society. New 
York 1967, S. 166–191.

17 Vgl. die aus dem Nachlaß herausgegebene Schrift: Emile Durkheim, Leçons de sociologie, 
physique des mœurs et du droit. Paris 1950; René Hubert, Science du droit, sociologie juri-
dique et philosophie du droit. Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1931, 
S. 43–71 (insbes. 55 ff); ferner kommentierende Bemerkungen zu dieser Tendenz von Fran-
çois Terré, La sociologia giuridica in Francia. In: Renato Treves (Hrsg.), La sociologia del 
diritto. Mailand 1966, S. 303–343 (310 ff).
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Umgekehrt scheint es bei Weber zu liegen. Seine Rechtssoziologie hat [19]prä-
gnantere Form gewonnen, nimmt aber in dieser engeren Fassung den theoreti-
schen Beitrag Webers zu einer soziologischen Konzeption des Rechts nicht auf.18 
Webers ‹Rechtssoziologie› ist nicht Webers Rechtssoziologie.19 Seine eigentliche 
Leistung liegt im radikalen Rückgang auf einen subjektbezogenen Handlungsbe-
griff. Menschliches Handeln wird nicht mehr ontisch-naturhaft-merkmalsmäßig 
beschrieben, sondern durch ‹gemeinten Sinn› definiert, also verstanden als et-
was, das vom handelnden Subjekt erst identifiziert werden muß. Gewählt vom 
Subjekt, ist alles Handeln zunächst kontingent; es könnte auch anders sein. Damit 
wird es möglich und notwendig, soziale Ordnung nicht mehr als Einschränkung 
einer auf Bedürfnisse bezogenen Freiheit zu begreifen, sondern als Einschrän-
kung eben jener Kontingenz des Handelns, als Reduktion, die sich selbst moti-
viert, sobald ein Handelnder den gemeinten Sinn seines Handelns auf das Han-
deln anderer bezieht und dadurch verstehbar festlegt. Weber aber antwortet auf 
das Kontingenzproblem in erkenntnistheoretischen Zusammenhängen mit dem 
neukantianischen Begriff der Kultur, die der Handelnde wertend akzeptiert, und 
in der Soziologie in alter Weise mit dem Herrschaftskonzept; die Möglichkeit, von 
hier aus eine soziologische Theorie normativen Sollens zu entwickeln,20 blieb zu-
nächst ungenutzt.

Um eine solche Entwicklung in Gang zu bringen, war eine seltsame, befremd-
liche Behauptung nötig, nämlich die, daß Durkheim und Weber im Grun-
de dieselbe soziologische Theorie verträten. Diesen Einfall hatte Parsons, und 
er wußte ihn fruchtbar zu machen. Über die wissenschaftsgeschichtliche Ange-
messenheit der Parsonsschen Durkheim- und Weber-Interpretation braucht 
hier nicht geurteilt zu werden. In dem Bemühen, eine Konvergenz nachzuweisen, 
fand Parsons Motiv und Material für eine eigene soziologische Theorie, die den 
Durkheimschen Normrealismus und den Weberschen Sinnsubjektivismus tran-
szendieren, also von vornherein auf einem höheren Abstraktionsniveau angesie-
delt werden mußte.

18 Vgl. auch die Kritik der Weberschen Rechtssoziologie bei Georges Gurvitch, Grundzüge 
der Soziologie des Rechts. Neuwied 1960, S. 37 ff, als zu eng, zu sehr an die Rechtsdogmatik 
anschließend. Anders urteilt Talcott Parsons, Wertgebundenheit und Objektivität in den 
Sozialwissenschaften. Eine Interpretation der Beiträge Max Webers. In: Max Weber und die 
Soziologie heute. Verhandlungen des 15. Deutschen Soziologentages, Tübingen 1965, S. 39–
67 (54 ff), der Webers Rechtssoziologie eine zentrale Stellung in seinem Gesamtwerk ein-
räumt.

19 Was sich zum Beispiel daran ablesen läßt, daß er in seiner ‹Rechtssoziologie›, a. a. O. (1960), 
S. 53 ff, an der Trennung von soziologisch-empirischem und juristisch-normativem Rechts-
begriff festhält, die er mit seinem Handlungsbegriff selbst unterläuft.

20 Siehe weiterführend unten S. 40 ff.
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Parsons bezieht die Objektivität des gesellschaftlichen Normgefüges [20]à la 
Durkheim auf die Kontingenz subjektiven Handelns à la Weber. Sobald mehrere 
Handelnde, die je ihren Handlungssinn subjektiv wählen können, in einer Situa-
tion in bezug aufeinander handeln wollen, müssen, so lautet die zentrale These, 
die wechselseitigen Verhaltenserwartungen integriert sein, und dies geschehe mit 
Hilfe der Stabilität dauerhafter, lernbarer, verinnerlichungsfähiger Normen. An-
ders könne die ‹doppelte Kontingenz› der Sinnbestimmung zweier Subjekte nicht 
überwunden, die ‹Komplementarität› der Erwartungen nicht hergestellt werden.21 
Jede dauerhafte Interaktion setze mithin Normen voraus und könne ohne sie nicht 
System sein.

Wie weit trägt dieses Argument? Und was ist mit der Rechtssoziologie gesche-
hen?

Das Argument überzeugt als funktionale Begründung der Unentbehrlichkeit 
von Normen in sozialen Systemen. Es wird jedoch überzogen, wenn Parsons nach 
anfänglicher Unsicherheit22 heute behauptet, daß die Struktur sozialer Systeme 
aus normativen Erwartungen bestehe,23 womit andersartige Strukturen aus dem 
sozialen System ausgeschlossen sind. Diese Auffassung zwingt zu einem funk-
tional-analytischen, auf normbezogenes Handeln reduzierten Begriff des sozialen 
Systems, dessen Einseitigkeit nicht mehr in der Soziologie, sondern nur noch in 
einer allumfassenden Handlungswissenschaft korrigiert werden kann. Die Fra-
ge nach dem Verhältnis normativer zu anderen (z. B. kognitiven) Strukturen 
wird damit aufgelöst in die Frage nach den Beziehungen verschiedener analyti-

21 Siehe vor allem die grundsätzlichen Formulierungen in: Talcott Parsons/Edward A. 
Shils (Hrsg.), Toward a General Theory of Action. Cambridge/Mass. 1951, S. 14 ff, 105 ff. Zu 
kritischen Verfeinerungen dieser These Näheres unten S. 33 ff.

22 Vgl. z. B. Parsons/Shils, a. a. O., S. 105: «… this common culture, or symbol system (das die 
Komplementarität des Erwartens gewährleiste), inevitably possesses in certain aspects (!) a 
normative significance for others» – eine für Parsons’ Stil bezeichnende, strategisch placierte 
Unschärfe, die die Aussage so weit abschwächt, daß offenbleibt, wie weit die normative Kom-
ponente in der Struktur sozialer Systeme reicht.

23 Siehe z. B. Talcott Parsons, Durkheim’s Contribution to the Theory of Integration of So-
cial Systems. In: Kurt H. Wolff (Hrsg.), Emile Durkheim, 1858–1917. Columbus/Ohio 1960, 
S. 118–153 (121 f): «The structure of a society, or any human social System, consists in (is not 
simply influenced by) patterns of normative culture which are institutionalized in the social 
System and internalized (though not in identical ways) in the personalities of its individu-
al members.» Der Grund dieser Gleichsetzung von Norm und Struktur wird von Kritikern 
oft verkannt, z. B. von Joachim E. Bergmann, Die Theorie des sozialen Systems von Talcott 
Parsons. Eine kritische Analyse. Frankfurt 1967. Er liegt in der Ausarbeitung der allgemei-
nen Theorie des Handlungssystems, die es Parsons ermöglicht, sich das soziale System (im 
Unterschied zur Kultur, zur Persönlichkeit und zum Organismus) als auf integrative Funk-
tionen spezialisiert und deshalb als normativ strukturiert vorzustellen. Andersartige Struk-
turen gehören für Parsons in andere Teilsysteme des gesamten Aktionssystems.


